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RS OGH 1953/11/26 1Ob896/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1953

Norm

ABGB §1116

EO §35 Ag

ZPO §530 Abs1 Z7 G2

Rechtssatz

Eine nach dem stattgebenden aber noch nicht rechtskräftigen Urteile über die Rechtswirksamkeit der Kündigung des

Untermieters durch den Hauptmieter er8ossene endgültige gerichtliche Entscheidung im Rechtsstreit des

Hauseigentümers gegen den Hauptmieter des Inhaltes, dem Hauptmieter stehe kein bestandrecht an der

(untervermieteten) Wohnung zu, stellt keinen Wiederaufnahmsgrund dar.
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